
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/3/20 95/03/0284
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

94/01 Schiffsverkehr

Norm

AVG §76 Abs2;

SchiffahrtsG 1990 §28 Abs4;

Rechtssatz

Die Kosten der endgültigen Entsorgung eines bereits geborgenen und auf dem Land zwischengelagerten Fahrzeuges

sind keine Kosten der Zerstörung eines Hindernisses iSd § 28 Abs 4 SchiffahrtsG 1990.
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